
Geschäftsverteilung bei dem Landgericht Nürnberg-Fürth 
für 2018 

1. Nachtrag 

                                                   A. 

Die Zuständigkeit für Beschwerden in Schwurgerichtssachen ist in der Jahresgeschäftsver-

teilung nicht geregelt. Diese Regelungslücke ist zu schließen. 

   B. 

Der Aufgabenbereich der 5. Strafkammer (zugleich Schwurgericht) wird wie folgt neu ge-

fasst:  

„1.1 Schwurgerichtssachen im Turnus gemäß Abschnitt E. 3.2.1 (Anlage S4); 

1.2 Beschwerden in Schwurgerichtssachen;  

1.3 Beschwerden in Verkehrsstrafsachen.“   
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